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Besprechungen

RANKE-HEINEMANN, Uta Die sogenannte konkreten Sıtuation 1N. Be1i einer ıttlich Ver-

Mischehe Zu den kirchenrechtlichen Fragen antwortbaren Entscheidung für die N!  cht-
der konfessionsverschiedenen Ehe. Reckling- katholische Erziehung könnte die Kıiırche
hausen: Paulus 1968 Kart. 6,80 urchaus die kirchliche Trauung gewähren.

Andererseits darf ber auch das folgende nıchtDie Verfasserin 1St ekannt. Ihr Engage-
mMent 1n Sachen „SOZENANNTE Mischehe“ eben- übersehen werden: Keiner Kirche auch die

evangelischen Kirchen wehren das 1n ıhren$alls. Auch dieses Büchlein, miıt dem VO-
zierenden Titel, 1St „engagiert“, verhicht eın Kirchenordnungen aAb 1St eintfachhin —-

Anlıegen. Miıt Grund. In der Misch- ZUMULTCNH, bei jeder Eheschließung relig1ös MIit-
zuwirken, Wann immer die Brautleute derehenpraxis liegt manches 1im N.

Sieben Kapitel „kirchenrechtlichen Fra- deren Familien darum bitten, einerlei ob die
Ehe christlich und 1mM ınn der jeweiligender bekenntnisverschiedenen Ehe“ befassen Kirche geführt werden ol der nıcht. Diesersıch miıt den wesentlichen Fragen des sehr
Frage stellt sıch die Vertasserin nicht, WEeNNkomplexen Mischehenproblems: mMit der SC- sıe dafür plädiert, die kirchliche Trauung VO:  3genwärtigen Sıtuatlion, der Geschichte, der

jJüngsten Neuregelung, der Frage der Form- der Koppelung mıiıt den Kautelen lösen un:
ohne Rücksicht darauf, w1ı€ die Kinder relig1öspflicht, der Sicherung der katholischen Kinder-
ErzZoOgch werden ollen, die kirchliche TIrauungerziehung, den Mißständen der derzeitigen

Rechtspraxı1s 1n Deutschland und schließlich gewähren (42) Soll die Kırche wirklich
jeden trauen? Insotfern 1St der Vorschlag vonmit dem gemeinsamen relig1ösen Leben 1n Bö  e, die ırchliche Trauung solle „eineeiner bekenntnisverschiedenen Ehe Bekundung der vollen Gemeinschaft M1 der

Im allgemeinen WIr knapp und klar die Disziplin der Kirche darstellen“ (44), doch
Sachlage dargelegt und iıne Meınung ertre- anders und positıver bewerten als die Ver-
tenN, die siıch vertreten äßt Nur taucht 1mM ftasserın u78 Gerhartz S
Kapıtel über die Formpflıiıcht wieder einmal
das Gespenst einer Vertheologisierung dieser
Gesetzesvorschrift auf. Es wiırd argumentiert,
als ob dogmatisch-ekklesiologische Gründe OUHSE, Bernhard: Der Patriarch. Athenago-
und nicht disziplinäre Überlegungen waren, vas VO'  - Konstantinopel. Eın ökumenischer

Visionär. Göttingen: Vandenhoeck Rup-die diese Frage des irriıtierenden Gesetzes der
Formpflicht entschieden hätten oder entschei- recht; Regensburg: Pustet 1968 2235 n Taf.
den müßten. Da st wünschenswert Lw. 16,80.
und theologisch begründet 1St, daß das Sakra- Dr. phil Bernhard hse 1st Redakteur bei
ment der Ehe in kirchlich-liturgischer Feier der „Deutschen Welle“ 1n Köln, War und-
gespendet und empfangen wird, 1St keine funkkorrespondent eım Vatikanischen
Frage. Doch hier geht nıcht darum, sondern Konzıl und beı der C(dkumenischen Vollver-

die Rechtssatzung, dıe ZUr Gültigkeit des sammlung 1n Uppsala. Um die vorliegende
„Rechtsaktes Ehe“ beobachtet werden muß, Biographie schreiben, 1St den einzelnen
das heißt ine Ordnungsfrage. Dıie Unter- Stationen des Lebenswegs des Patriarchen

Athenagoras nachgegangen, hat miıt vielenscheidung, Formpflicht ZUr Gültigkeıit der
„nur“ ZUr Erlaubtheit der Eheschließung, die seiner Bekannten und Verwandten, Bischöfen
iın diesem Zusammenhang notwendig gemacht und Professoren, Geistlichen und Laı:en SC-
werden muß, eachtet die Vertfasserin nıcht. sprochen und hat s1e ausgefragt. Er konnte

habe in meinem Artikel 1n dieser Zschr. auch 1M Phanar den Patriarchen selbst be-
suchen, der ihm bereitwillig auf viele Fragen(181 [1968] 85) nicht vertreten, 1€ katho-

15 Trauung Nur denen gewähren, die die Antwort gab; Ja selbst der Papst gewährte
katholische Kindererziehung gewährleisten“. dem erf. ıne Unterredung.
Ganz 1M Gegenteil, ıch auch hier für So 1St eın wirklich lebendiges und persön-
eıne difterenzierte Behandlung Je nach der lıches Porträt der großen Persönlichkeit des
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